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Rechtssatz

Wenn sich der Erstbeschwerdeführer (als an der betro<enen Gebäudeseite unmittelbar angrenzender Nachbar) gegen

die nachteilige Auswirkung im Hinblick darauf wendet, dass das dritte Geschoß den von ihm selbst gemäß § 13 Abs. 1

Stmk. BauG einzuhaltenden Gebäudeabstand um einen zusätzlichen Meter vergrößert, ist ihm entgegenzuhalten, dass

sich die aus dem rechtskräftigen, zweigeschoßigen Bestand im Hinblick auf § 13 Abs. 1 Stmk. BauG für den

Erstbeschwerdeführer ergebenden nachteiligen Auswirkungen gerade in Bezug auf das gegenständliche dritte

Geschoß, das die Grenzabstandsregelung gemäß § 13 Abs. 2 Stmk. BauG einhält, nicht mehr ergibt. Es wäre für ihn im

Falle eines Bauvorhabens im Nahebereich der Grundgrenze zum Baugrundstück in Bezug auf den Gebäudeabstand

gemäß § 13 Abs. 1 Stmk. BauG zunächst die zweigeschoßige Gebäudefront des gegenständlichen Gebäudeteiles

maßgeblich und im Hinblick auf das dritte Geschoß der Abstand, den die zurückversetzte Gebäudefront dieses

Geschoßes zur Grundgrenze einhält.
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